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A Begründung 

A.1 Anlass und Erfordernis 

In der Gemeinde Georgensgmünd besteht eine fortwährende Nachfrage nach Wohnraum 
infolge des anhaltenden Bevölkerungswachstums. Die bestehenden Wohnbaulandpotenziale 
werden damit einhergehend ausgeschöpft. Aufgrund dessen beabsichtigt die Gemeinde 
Georgensgmünd die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2 „Im Weinhölzel“. Vorhandene 
Nachverdichtungspotenziale sollen so ausgenutzt werden und eine geordnete städtebauliche 
Struktur gewährleistet werden. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr 2. „Im Weinhölzel“ ist nicht aus dem aktuell rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Georgensgmünd entwickelbar, eine Ände-
rung dessen ist daher erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB im sogenannten Parallelverfahren. 

A.2 Ziele und Zwecke 

Mit der Flächennutzungsplanänderung möchte die Gemeinde Georgensgmünd eine organi-
sche Siedlungsentwicklung des Ortsteils Mäbenberg gewährleisten, um der anhaltenden 
Nachfrage nach Wohnraum gerecht zu werden. Ermöglicht werden soll die Realisierung von 
drei Grundstücken mit Einzel- oder Doppelhausbebauung in einem Baugebiet, welches sich 
organisch an den gewachsenen baulichen Strukturen im nahen Umfeld orientiert. Zielsetzung 
der Planung ist somit eine verträgliche Steuerung der Siedlungsentwicklung sowie eine ge-
ordnete Entwicklung der angestrebten baulichen Anlagen.  

Bei einer Flächenneuinanspruchnahme muss der Bedarf grundsätzlich nachvollziehbar dar-
gelegt werden. Einer bedarfsgerechten Erweiterung des Siedlungsbereiches im Ortsteil Mä-
benberg kann nach Südosten hin zugestimmt werden. Die geplante Bebauungsstruktur 
wurde daher in die Planung miteinbezogen. Für die Schaffung der baurechtlichen Grundlage 
für das Vorhaben und eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Ortsteil, ist die Aufstel-
lung eines Bebauungsplans erforderlich. Der Bebauungsplan wird als angebotsbezogener 
Bebauungsplan aufgestellt. 

Zielsetzung der Änderung ist, die derzeit im FNP noch als potenzielles Dorfgebiet dargestellte 
Fläche (MD) in eine Wohnbaufläche (W) umzuwandeln. 

Bei der Planung sollen überdies die naturschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden, 
geeignete Vorgaben zur Klimaanpassung erfolgen sowie eine Einfügung in das Orts- und 
Landschaftsbild gewährleistet werden.  

A.3 Bauflächenbedarf 

Die Gemeinde Georgensgmünd möchte sparsam mit Grund und Boden umgehen und Flä-
chenausweisung im erforderlichen Umfang mit dem Ziel einer flächensparenden Bauweise 
umsetzen. Bei der Ausweisung neuer Bauflächen ist daher zunächst die entsprechende Be-
darfssituation darzustellen, auch anhand der bestehenden Strukturdaten. 
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Georgensgmünd liegt im Landkreis Roth und damit in einer Region mit zukünftig prognosti-
zierten positiven Bevölkerungsentwicklung. Für Georgensgmünd wird ebenfalls eine positive 
Bevölkerungsentwicklung vorausberechnet. Der Ortsteil Mäbenberg befindet sich im Nord-
westen des Gemeindegebiets und ist ein größerer Ortsteil in der Gemeinde. Auch in der bis-
herigen Bevölkerungsentwicklung ist eine positive Einwohnerentwicklung abzulesen. Seit 
dem Jahr 2005 verzeichnet die Gemeinde ein Wachstum von 2,5 % und verzeichnet im Jahr 
2023 eine Bevölkerung von 6.885 Einwohnern. Die Vorausberechnung prognostiziert einen 
Anstieg um 1,1 % auf insgesamt 6.820 Einwohner. 1  

 

 

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung gem. Demographiespiegel Bayern – Georgensgmünd (© Bay. Landesamt 
für Statistik August 2021) 

A.4 Verfahren 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.03.2025 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
2 „Im Weinhölzel“ nach § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Der Flächennutzungsplan wird im 
Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert (13. Änderung). 

 
1 Bay. Landesamt für Statistik August 2021 
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A.5 Planerische und rechtliche Rahmenbedingungen 

A.5.1 Städtebauliche Bestandsaufnahmen 

Der Änderungsbereich befindet sich im Ortsteil Mäbenberg, welcher nördlich vom Hauptort 
Georgensgmünd liegt. Innerhalb des Ortsteils liegt das Planungsgebiet im südlichen Orts-
rand. Der städtebauliche Bestand von Mäbenberg ist geprägt durch Hofstrukturen sowie Ein-
familienhausbebauung. 

Im Osten sowie im Süden grenzt landwirtschaftlich genutzte Fläche an den Änderungsbe-
reich. Im Westen grenzt ein Dorfgebiet (MD) an. Nördlich des Plangebiets befindet sich der 
Straßenzug der Konrad-von-Megenberg-Straße. Erschlossen werden kann das Plangebiet 
auch zukünftig über die bestehende Infrastruktur der Konrad-von-Megenberg-Straße. 

Der Änderungsbereich umfasst eine Teilfläche des Flurstücks mit der Flurstücknummer 328 
sowie eine Teilfläche des Flurstücks mit der Flurstücksnummer 2/4, beide Gemarkung Mä-
benberg im Gemeindegebiet Georgensgmünd. 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich der Änderungsfläche (schwarze Umgrenzung) 
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A.5.2 Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen. Diese Ziele sind im Landesentwicklungsprogramm Bayern 2020 (LEP) 
und im Regionalplan für die Region Nürnberg (7) festgelegt. Ziele lösen eine Anpassungs-
pflicht aus, Grundsätze sind Vorgaben und in die Abwägung einzustellen. 

A.5.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Das Gemeindegebiet von Georgensgmünd befindet sich südlich des Verdichtungsraums Er-
langen-Fürth-Nürnberg-Schwabach. Das nächstgelegene Mittelzentrum bildet Roth sowie 
das nächstgelegene Oberzentrum Schwabach nördlich der Gemeinde. Es liegt entsprechend 
der Darstellung im Verdichtungsraums Erlangen-Fürth-Nürnber-Schwabach. 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem LEP Bayern, (Stand 11/2022) 

 

Für die vorliegende Planung sind folgende Ziele und Grundsätze des LEP (Stand: 
01.06.2023) einschlägig: 

Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns  

▪ In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 
hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 
sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. [Z. 1.1.1] 

▪ Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 
nachhaltig zu gestalten. [Z.1.1.2] 



 

13. Änderung des Flächennutzungsplans 
Gemeinde Georgensgmünd 
Begründung – Entwurf vom 11.02.2026 9/41 

▪ Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche aller 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. [G.1.1.2] 

▪ Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 
der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen ressour-
censchonend erfolgen. [G. 1.1.3] 

▪ Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu beach-
ten. [Z. 1.2.1] 

▪ Bei der Ausweisung von Bauland soll auf die Sicherstellung eines ausreichenden Wohn-
angebots für einkommensschwächere, weniger begüterte Bevölkerungsgruppen durch 
entsprechende Modelle zur Erhaltung und Stabilisierung gewachsener Bevölkerungs- 
und Sozialstrukturen hingewirkt werden. [G.1.2.2] 

▪ Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere 
durch 

o die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 
Verkehrsentwicklung, 

o die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien und nachwachsen-
der Rohstoffe sowie von Sekundärrohstoffen. [G.1.3.1] 

Raum- und Siedlungsstruktur 

▪ Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

o er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 
und weiter entwickeln kann, […] 

o er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann. [G.2.2.5] 

▪ In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-
gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht 
zur Verfügung stehen. [Z. 3.2] 

▪ Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 
auszuweisen. […] [Z 3.3.] 

▪ Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. [G. 3.3] 

6 Energieversorgung 

▪ Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu 
nutzen [Z. 6.2.1] 
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A.5.2.2 Regionalplan Region Nürnberg (7) 

   

Abbildung 4: Auszug aus dem Regionalplan Region Nürnberg, Karte 1 – Raumstruktur, o. M. (Stand: 2007) 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-
gig: 

▪ Die natürlichen Lebensgrundlagen, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt sowie das 
reiche Kulturerbe sollen bei der Entwicklung der Region gesichert werden. Die wirtschaft-
liche, siedlungsmäßige und infrastrukturelle Entwicklung soll unter dem Gesichtspunkt 
der Nachhaltigkeit erfolgen [1.6]. 

▪ Der notwendige Ausbau der Infrastruktur soll weiter vorangetrieben werden und zur Stär-
kung der zentralen Orte und Entwicklungsachsen beitragen. Die siedlungs- und wirt-
schaftsstrukturelle Entwicklung soll sich in allen Teilräumen verstärkt an der Verkehrs-
anbindung und -erschließung durch die Schiene orientieren [2.1.3]. 

▪ In den Grundzentren soll darauf hingewirkt werden, dass ein umfassendes Angebot an 
zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung für die Einwohner ihres Nahberei-
ches dauerhaft vorgehalten wird [G 2.2.2.1]. 

▪ Auf eine Stärkung des ländlichen Raums als eigenständigen gleichwertigen Lebensraum 
soll hingewirkt werden. […]  
Auf die bewahrende Erneuerung und Weiterentwicklung der Siedlungseinheiten im länd-
lichen Raum der Region soll hingewirkt werden. Günstige Voraussetzungen für die Sied-
lungstätigkeit sollen insbesondere unter Berücksichtigung der landschaftlichen, kulturel-
len Gegebenheiten und der Erschließung durch den ÖPNV zur Stärkung des ländlichen 
Raumes genutzt werden [2.3.2.1] 

▪ Die Siedlungstätigkeit soll sich in der Regel in allen Gemeinden im Rahmen einer orga-
nischen Entwicklung vollziehen [3.1.2]. 
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▪ Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevorzugt 
innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Ortsbildes ausgeschlossen werden kann [G 6.2.2.2]. 

A.5.3 Naturschutzrecht 

Schutzgebiete im Sinne der §§ 23-29 BNatSchG sind innerhalb des Untersuchungsraums 
nicht ausgewiesen. 

Es befinden sich keine amtlichen kartierten Biotope und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG) im Untersuchungsraum.  

In etwa 500 m Entfernung nordöstlicher Richtung, sowie etwa 1,5 km Entfernung westlicher 
Richtung liegt das Landschaftsschutzgebiet „Südliches Mittelfränkisches Becken westlich der 
Schwäbischen Rezat und der Rednitz mit Spalter Hügelland, Abenberger Hügelgruppe und 
Heidenberg" (LSG West)“ mit der ID LSG-00427.01. 

Etwa 500 m nordöstlich sowie 300 m südlich des Plangebietes ist ein wassersensibler Be-
reich dargestellt.  

In einer Entfernung von ca. 10 m nördlich des Untersuchungsgebiets befindet sich das amt-
lich kartierte Biotop 6732-0073-003 „Hecken, Gebüsche und Feldgehölze um Mäbenberg“.   

A.5.4 Wasserhaushalt 

Im Geltungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden Zum Grundwasserflurab-
stand liegen derzeit keine Informationen vor. 

Aufgrund der Lage in landwirtschaftlich genutzten Bereichen ist das Vorkommen von Draina-
gen innerhalb des Planungsgebietes zu prüfen. 

Trinkwasserschutzgebiete befinden sich nicht im weiteren Umfeld der Planung. 

A.5.5 Immissionsschutz 

Umliegend befinden sich Dorfgebietsnutzungen mit damit verbundenen ortsüblichen gewerb-
lichen und landwirtschaftlichen Emissionen. Demnach können Lärm-, Geruchs- und 
Staubimmissionen ausgehen. Dies kann auch vor 6 Uhr morgens bzw. nach 22:00 Uhr sowie 
an Sonn- und Feiertagen – während landwirtschaftlicher Saisonarbeiten – der Fall sein. Klas-
sifizierte Straßen befinden sich nicht in näherer Umgebung zum Plangebiet.  

Im näheren Umkreis (< 150 m) befinden sich folgende landwirtschaftliche Hofstellen:  

● - Landwirtschaftliche Hofstelle: Konrad von Megenberg Str. 56.  

 - Flächenumfang: ca. 6 ha LF.  

 - Betrieb wird im Nebenerwerb bewirtschaftet.  
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 - Tierhaltung vorhanden – private Pferdehaltung ca. 1 GVE.  

 - Die Hofstelle liegt nordwestlich vom Planungsgebiet in ca. 65 m Entfernung.  

 ● - Landwirtschaftliche Hofstelle: Konrad von Megenberg Str. 58.  

 - Flächenumfang: ca. 4 ha LF.  

 - Betrieb wird im Nebenerwerb bewirtschaftet.  

 - keine Tierhaltung vorhanden.  

 - Die Hofstelle liegt nördlich vom Planungsgebiet und grenzt direkt an.  

● - Landwirtschaftliche Hofstelle: Konrad von Megenberg Str. 59.  

 - Flächenumfang: ca. 7 ha LF.  

 - Betrieb wird im Nebenerwerb bewirtschaftet.  

 - Tierhaltung vorhanden – private Geflügelhaltung.  

 - Die Hofstelle liegt nördlich vom Planungsgebiet in ca. 90 m Entfernung.  

● - Landwirtschaftliche Hofstelle: Krumme Leite 2.  

 - Flächenumfang: ca. 38 ha LF.  

 - Betrieb wird im Haupterwerb bewirtschaftet.  

 - Tierhaltung vorhanden – Rinderhaltung ca. 45 GVE.  

 - Die Hofstelle liegt nördlich vom Planungsgebiet in ca. 120 m Entfernung 

Weiterhin befindet sich südwestlich des Plangebiets eine Hopfenanlage. Die Anforderungen 
an den Hopfenbau werden jährlich von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) im Grünen Heft Hopfen zusammengestellt. Daraus ergeben sich verschiedene Anforde-
rungen an einen Schutzabstand zu Nicht-Zielflächen, je nach eingesetztem Spritzmittel bis 
zu 25 m.  

Der aktuelle Abstand zwischen der Flurstücksgrenze des Flurstück Nr. 330 (Hopfenanlage) 
und dem Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans beträgt 17,4 m. Bis zur südli-
chen Baugrenze des dazugehörigen Bebauungsplans beträgt der Abstand 20,4 m. Der Hop-
fengarten wurde bereits in Teilen zurückgebaut und soll zukünftig weiter rückgebaut werden. 
(vgl. Begründung und Planblatt zum Bebauungsplans Nr. 3 „Im Weinhölzel II“, Entwurfsstand 
i. d. F. vom 07.11.2025), sodass nach weiterem Teilrückbau ein Abstand von 37,4 m bis zum 
Geltungsbereich (40,4 m bis zur Baugrenze) eingehalten werden kann.  

Nach Auskunft der Gemeinde erfolgt der Einsatz einer Abdriftminderung, sodass eine Verrin-
gerung der Abstände zwischen Hopfengarten und Nicht-Zielfläche – gemäß Grünes Heft 
2025 auf 5 m – angenommen werden kann. Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3 „Im 
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Weinhölzel II“ ist zu entnehmen, dass „der Eigentümer des angrenzenden Hopfengartens 
[sich] gegenüber der Gemeinde bereit erklärt [hat], sich dauerhaft zur Nutzung der dort ge-
nannten Kombinationen [Bezug zum Grünen Heft 2024] für die Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln zu verpflichten. Zur rechtlichen Sicherung auch für Rechtsnachfolger wird der 
Grundstückseigentümer die Eintragung einer Grunddienstbarkeit vornehmen und der Ge-
meinde vorlegen.“ (vgl. Bebauungsplan Nr. 3 „Im Weinhölzel II“, Entwurfsstand i. d. F. vom 
07.11.2025). Unter der geschilderten Situation kann der im Grünes Heft 2025 angegebene 
Schutzabstand zu Nicht-Zielflächen und zum Schutz von Umstehenden und Anwohnern, bei 
Nutzung einer Abdriftminderung und der angegebenen Spritzmittel, auf die angegebenen 5 
m verringert werden. Es ist demnach nicht mit Beeinträchtigung durch die Verwendung von 
Pflanzenschutzmitteln im Bereich des Plangebiets zu rechnen.  

Darüber hinaus sind nach Angaben der Gemeinde in näherer Umgebung zum Plangebiet 
folgende Gewerbetreibende angemeldet: das Mambercher Kuhstallcafe, ein Idee- und Grafik-
Design-Gewerbe sowie der Betrieb einer PV-Anlage auf dem eigenen Hausdach mit 
Stromeinspeisung. Weiterhin befindet sich ein Betrieb für Elektrotechnik, Steuerungstechnik, 
Automatisierung, Soft-Hardware, Telefonanlagen und EDV-Anlagen in direkter Nähe zum 
Plangebiet. 

Da es sich bei dem angrenzenden Elektrotechnikbetrieb lediglich um eine Gewerbeanmel-
dung handelt und somit keine immissionsschutzfachliche Prüfung im Rahmen einer Bauge-
nehmigung stattfand, ist davon auszugehen, dass der Betrieb in Bezug auf die Wohnbauflä-
che als verträglich einzustufen ist und keine immissionsschutzfachlichen Konflikte mit der 
geplanten Nutzung zu erwarten sind.  

Weiterhin soll westlich des Plangebiets die Errichtung eines „Inhaber-Wohnhauses mit Büro-
raum“ sowie die „die Errichtung einer Doppelgarage sowie eines Nebengebäudes für die La-
gerung von Werkzeug und handgeführten Zimmerei-Kleinmaschinen“ realisiert werden (vgl. 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 3 „Im Weinhölzel II“ i. d. F. vom 07.11.2025). In der 
Begründung zum Entwurf des o.g. Bebauungsplans i. d. F. vom 07.11.2025 wird ausgeführt, 
dass die „Unterbringung von stationären Holzbearbeitungsmaschinen […] ebenso wenig vor-
gesehen [ist,] wie die Lagerung und Unterbringung von Baustoffen. Lärm- und staubprodu-
zierende (Holz-)Arbeiten sind auf dem Gelände ebenfalls nicht geplant“ und „[a]ufgrund die-
ser geplanten Nutzung [..] kein erhebliches Konfliktpotenzial innerhalb des Mischgebiets oder 
mit umliegenden Wohnnutzungen festgestellt werden [kann].“ (Begründung zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 3 „Im Weinhölzel II“ i. d. F. vom 07.11.2025, S. 13).  

Ein Immissionsschutzkonflikt, über die reguläre Abstufung zwischen einem Dorfgebiet und 
einer Wohnbaufläche hinaus, kann nicht erkannt werden. Die vorhandenen gewerblichen 
Nutzungen innerhalb des Dorfgebietes sind bezogen auf die vorliegende Flächennutzungs-
planänderung mit Darstellung einer Wohnbaufläche demnach als verträglich einzustufen.  

A.5.6 Landwirtschaft 

Die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen soll durch die Planung nicht einge-
schränkt werden. Beim Bau ist zudem darauf zu achten, dass keine Drainagen der angren-
zenden Grundstücke beschädigt werden. 
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A.5.7 Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt.  

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 
Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. BayDSchG wird hingewiesen:  

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die An-
zeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, 
die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er 
durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten ge-
stattet. 
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A.5.8 Geogefahren 

Im Plangebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. 

A.5.9 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. 

A.5.10 Darstellung des wirksamen Flächennutzungsplans 

Der aktuell rechtskräftige Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2000 stellt das Plangebiet als 
geplantes Dorfgebiet (MD) dar. Im Osten sowie im Süden grenzt landwirtschaftlich genutzte 
Fläche an den Änderungsbereich, im Westen grenzt eine weiteres Dorfgebiet (MD) sowie 
nördlich an den Straßenzug der Konrad-von-Megenberg-Straße an das Plangebiet.  

Eine Teilfläche des Flurstücks 328 der Gemarkung Georgensgmünd soll zukünftig als Wohn-
baunutzung entwickelt werden. Aufgrund dessen erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 2 „Im Weinhölzel“. Das Plangebiet soll daher zukünftig als Allgemeines Wohngebiet dar-
gestellt werden. Da dies nicht aus dem derzeit wirksamen Flächennutzungsplan entwickelbar 
ist, wird der Flächennutzungsplan im Zuge des Parallelverfahrens gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
geändert und zukünftig als Wohnbaufläche (W) dargestellt.  

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem derzeit wirksamen FNP der Gemeinde Georgensgmünd mit Geltungsbereich 
der FNP Änderung (Stand: 2000), o.M. 
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A.6 Änderung des Flächennutzungsplans 

A.6.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung beinhaltet eine Teilfläche 
des Flurstücks-Nummer 328 sowie eine Teilfläche des Flurstücks mit der Flurstücksnummer 
2/4, beide der Gemarkung Mäbenberg. Das Plangebiet weist eine Fläche von insgesamt 
2.960 m²auf. 

 

Abbildung 6: Änderungsbereich Flächennutzungsplan, o.M.  
© Bay. Vermessungsverwaltung, 2025 

A.6.2 Nutzungsänderung  

Die wesentliche Flächennutzungsplanänderung umfasst die Umwandlung der Flächen, wel-
che derzeit als geplantes Dorfgebiet (MD) dargestellt sind, zu einer Wohnbaufläche (W). Hier-
durch soll die Errichtung von Einzel- und Doppelhausbebauung ermöglicht werden.  
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Abbildung 7: Ausschnitt der Änderung des Flächennutzungsplans 

A.6.3 Flächenbilanz 

Flächendarstellung Wirksamer FNP Geänderter FNP 

Wohnbaufläche 0 m² 2.781 m² 

Dorfgebiet 2.782 m² 0 m² 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 178 m² 178 m² 

Fläche gesamt 2.960 m² 2.960 m² 

Tabelle 1: Flächenbilanzierung 
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B Umweltbericht 

B.1 Einleitung 

Die Gemeinde Georgensgmünd plant im Ortsteil Mäbenberg die Ausweisung eines neuen 
Wohnbaugebiets, da bestehende Wohnbaupotenziale nicht ausreichen, um den aktuellen 
Wohnraumbedarf zu decken. Hierzu wird der Bebauungsplan Nr. 02 „Im Weinhölzel“ aufge-
stellt, der eine Fläche von ca. 2.960 m² umfasst. 

Das Plangebiet liegt am östlichen Ortseingang von Mäbenberg und befindet sich weder im 
Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans noch im Innenbereich gemäß § 34 
BauGB. Daher ist für die Realisierung des Vorhabens – bestehend aus einem Eigenbedarf 
und zwei weiteren Grundstücken zur Bebauung – die Aufstellung eines Bebauungsplans er-
forderlich. 

Da die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nicht aus dem aktuellen Flächennut-
zungsplan entwickelbar ist, besteht die Notwendigkeit der Änderung des Flächennutzungs-
plans im Parallelverfahren entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB. 

B.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans im 
Parallelverfahren 

Ziel des Bebauungsplans Nr. 2 „Im Weinhölzel“ ist die Deckung des bestehenden Wohnraum-
bedarfs in der Gemeinde Georgensgmünd durch die Ausweisung neuer Wohnbauflächen im 
Ortsteil Mäbenberg. Vorgesehen ist ein privates Bauvorhaben zur Eigennutzung sowie die 
Bebauung von zwei weiteren Grundstücken zur Bebauung. 

Das ca. 2.960 m² große Plangebiet befindet sich am östlichen Ortseingang von Mäbenberg 
und liegt weder im Geltungsbereich eines bestehenden Bebauungsplans noch im Innenbe-
reich gemäß § 34 BauGB. Die planungsrechtliche Grundlage für die Wohnnutzung wird daher 
mit diesem Bebauungsplan geschaffen. 

Die Planung ermöglicht die Errichtung von maximal drei Wohngebäuden innerhalb der fest-
gesetzten Baugrenzen, einschließlich zugehöriger Stellplätze sowie einer Erschließungs-
straße. Für das Baugebiet wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. 

Da die derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet (MD) der geplanten 
Wohnnutzung nicht entspricht, erfolgt eine Anpassung des Flächennutzungsplans im Paral-
lelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB. 

Zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen gelten Festsetzungen zur Grünordnung (vgl. 
Kapitel A.6.10 der Begründung zum Bebauungsplan), darunter versickerungsfähige Beläge, 
Pflanzgebote und Einschränkungen bei Schotterflächen – zur Sicherung einer orts- und land-
schaftsverträglichen Gestaltung. 

Eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird durchgeführt; der Umweltbericht wird 
gemäß § 2a BauGB erstellt. 
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B.1.2 Planungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgeset-
zen und Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 

B.1.2.1 Ziele aus Fachgesetzen 

Für die vorliegende Flächennutzungsplanänderung sowie den im Zusammenhang stehenden 
Bebauungsplan werden die planungsrelevanten Ziele der aufgeführten Fachgesetze, jeweils 
in der aktuellen Fassung, folgendermaßen berücksichtigt:  

▪ BauGB 
insb. (Belange des Umweltschutzes), § 1a (Ergänzende Vorschriften des Umweltschut-
zes), § 2 Abs. 4 (Umweltprüfung) und § 2a i.V.m. Anlage 1 (Umweltbericht) 

o Prüfung der Auswirkungen auf Belange des Umwelt- und Naturschutzes, der Land-
schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7) durch vorliegenden Umweltbericht  

o Dokumentation möglicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie deren Vermeidung und Kom-
pensation als Grundlage für die gemeindliche Abwägung  

o Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich  

▪ BNatSchG 
insb. § 14 i.V.m. § 15 (Eingriffsregelung), §§ 20-33 (Schutz bestimmter Teile von Natur 
und Landschaft), § 39 (Allgemeiner Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen) und § 44 
(Artenschutz) 
sowie 
BayNatSchG 
insb. Art. 4 (Grünordnungspläne), Art. 16 (Schutz bestimmter Landschaftsbestandteile), 
Art. 19 (Arten- und Biotopschutzprogramm) und Art. 23 (Gesetzlich geschützte Biotope) 

o Darstellung/Festsetzung von Flächen und Maßnahmen für den Ausgleich und Fest-
setzung grünordnerischer Maßnahmen zur Minimierung von Eingriffen in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild  

o konfliktarmer Standort, da hauptsächlich Bereiche mit geringer Bedeutung für Natur 
und Landschaft von der Planung betroffen sind 

o Flächen mit höherer naturschutzfachlicher Wertigkeit werden nur in unbedingt not-
wendigem Maße in Anspruch genommen 

o Keine Betroffenheit geschützter Landschaftsbestandteile und gesetzlich geschützter 
Biotope durch die Planung 

▪ BImSchG 
insb. i.V.m. der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (16. BImSchV) der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA 
Lärm) und der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 (Lärmimmissionen) 

o Wahl eines konfliktarmen Standortes, in ausreichender Entfernung zu größeren 
Straßen oder Anlagen, die Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen emittieren oder Veränderungen der natürlichen 
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Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aero-
sole, Dämpfe oder Geruchsstoffe verursachen  

▪ BBodSchG 
insb. §§ 4-10 (Grundsätze und Pflichten zur Vermeidung schädlicher Bodenverunreini-
gungen)  

o Vermeidungsmaßnahmen, um schädliche Bodenveränderungen zu minimieren, z.B. 
Begrünung nicht überbauter Grundstücksflächen und Gehölzpflanzungen   

▪ WHG  
insb. Abschnitt 4 „Bewirtschaftung des Grundwassers“ (Entwässerung/Niederschlags-
wasserbeseitigung) 
sowie  
Bayerisches Wassergesetz 

o Wahl eines Standortes, an dem keine Oberflächengewässer betroffen sind oder di-
rekt beeinträchtigt werden können 

o Festsetzung von Vermeidungsmaßnahmen, um nachteilige Veränderungen der Ge-
wässereigenschaften, insb. des Grundwassers, zu minimieren; z.B. Niederschlags-
versickerung auf dem Grundstück über die belebte Bodenschicht und Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge  

▪ BayDschG 

o Wahl eines Standortes, an dem keine Bau- und Bodendenkmäler betroffen sind  

o Hinweis auf Vorgehensweise beim Auffinden von Denkmälern  

B.1.2.2 Natura-2000-Gebiete 

Es befinden sich keine Natura-2000-Gebiete innerhalb oder im Umfeld des Planungsgebie-
tes. Eine Beeinträchtigung ist auch in Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete mit anderen Plänen oder Projekten unwahrscheinlich. 
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B.1.2.3 Weitere Schutzgebiete 

Schutzgebiete im Sinne des Naturschutzrechts (§§ 23–30 BNatSchG) sowie wasserrechtli-
che Schutzgebiete (z. B. Wasserschutz- oder Überschwemmungsgebiete) befinden sich nicht 
im räumlich-funktionalen Umfeld des Plangebietes und werden durch die Planung nicht be-
rührt. 

Laut Biotopkartierung (vgl. Abbildung 4) befinden sich im Umkreis von 500 m um das Plan-
gebiet elf kartierte Flachland-Biotope, die in der folgenden Abbildung rosa markiert sind. Die 
vorliegende Planung hat jedoch keine Auswirkungen auf diese Biotope, da sie außerhalb des 
Plangebiets liegen und nicht in das Vorhaben einbezogen werden. 

 

Abbildung 8 Biotopkartierung- Flachland (Rosa) (Bayernatlas 2025) 
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B.1.2.4 Landesentwicklungsprogramm/Regionalplan Nürnberg / Mittelfran-
ken (7) 

Die Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Regionalplans Nürnberg / Mit-
telfranken (7) sind ausführlich in der städtebaulichen Begründung (siehe Kap.A.5.2) beschrie-
ben und werden mit der vorliegenden Planung berücksichtigt.  

B.1.2.5 Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2 „Im Weinhölzel“ ist nicht aus dem aktuell rechts-
wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Georgensgmünd entwickelbar, eine Ände-
rung dessen ist daher erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt gemäß 
§ 8 Abs. 3 BauGB im sogenannten Parallelverfahren.  

 

Abbildung 9. Ausschnitt aus dem derzeit wirksamen FNP der Gemeinde Georgensgmünd (Stand: 2000) 

B.2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Bestandes 

Die Folgenden Schutzgutbeschreibungen sowie Auswirkungsbeschreibungen beziehen sich 
im Wesentlichen auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter, die sich im Zuge der Ausweisung 
des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans ergeben.  

B.2.1 Schutzgut Fläche 

Der Bebauungsplan Nr. 2 „Im Weinhölzel“ umfasst ca. 2.960  m² bislang unversiegelte, größ-
tenteils landwirtschaftlich genutzte Fläche (bzw. Grünland) am östlichen Ortsrand von 
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Mäbenberg. Für das Baugebiet ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 vorgesehen, 
wodurch bis zu 40 % der Grundstücksfläche überbaut werden dürfen. 

Die Flächeninanspruchnahme erfolgt im Rahmen der Siedlungsentwicklung und trägt zur 
wohnbaulichen Nachverdichtung bei. Aussagen zur Bedeutung der Fläche für weitere 
Schutzgüter folgen in den nächsten Kapiteln. 

B.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Das Plangebiet wird aktuell vorwiegend landwirtschaftlich bzw. als intensives Grünland ge-
nutzt. Die Fläche wirkt ausgeräumt. Innerhalb der intensiv genutzten Fläche ist nicht mit dem 
Vorkommen wertgebender Arten zu rechnen. Das Plangebiet verfügt somit über eine relativ 
artenarme Vegetation, die stark durch die anthropogene Nutzung geprägt ist. 

Im Süden grenzt das Planungsgebiet an ein Waldgebiet, das möglicherweise Lebensraum 
für eine größere Artenvielfalt bietet. 

Für die landwirtschaftlichen Nutzflächen im Geltungsbereich und die angrenzenden Flächen 
liegen derzeit keine detaillierten faunistischen Hinweise vor. Im Planungsgebiet ist das Vor-
kommen typischer, heimischer Tiere der Feldflur wahrscheinlich. Dazu zählen beispielsweise 
Rehe, Füchse, verschiedene Greifvögel und Marderarten, Ringeltauben, Krähen sowie Feld- 
und Wühlmäuse. Das Vorkommen seltener Arten, wie z.B. dem Feldhasen, ist nicht völlig 
ausgeschlossen. Eine Betroffenheit von Offenlandbrütern wird aufgrund der vorhandenen 
Kulisseneffekte sowie der umgrenzenden menschlichen Nutzung als sehr unwahrscheinlich 
eingestuft. 

B.2.3 Schutzgut Boden 

Im Plangebiet kommen zwei Bodenformen vor: zum einen Bodeneinheit 404a (braun) und 
zum anderen Bodeneinheit 424a (gelb). Beide sind fast ausschließlich Braunerden, unter 
Wald teils mit podsoligen Ausprägungen. Sie entwickeln sich aus (Grus-)Reinsand oder 
Sandstein und liegen über vergleichbarem Material. 

Das Gebiet wird derzeit als Ackerfläche landwirtschaftlich genutzt. Durch den regelmäßigen 
Einsatz schwerer Maschinen kann es zu Bodenverdichtungen kommen, ebenso beeinträch-
tigen Düngemittel und Pflanzenschutzmittel die natürlichen Bodenfunktionen. 

Zusätzlich gelangen Verkehrsemissionen (z. B. Reifenabrieb, Streusalz) von der benachbar-
ten Straße in das Plangebiet. Besonders im Winter kann Streusalz über Sprühnebel oder 
Abfluss eingetragen werden. 

Aufgrund der Vorbelastung und Nutzungseinschränkungen wird das Schutzgut Boden im 
Plangebiet als wenig empfindlich eingestuft. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von mittlerer Bedeutung. 
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Abbildung 10: Bodentypen (Bayernatlas 2025) 

B.2.4 Schutzgut Wasser 

Das Planungsgebiet enthält keine Oberflächengewässer, und es befindet sich auch nicht im 
Näherungsbereich eines Fließgewässers. Daher kann davon ausgegangen werden, dass das 
Grundwasser nicht oberflächennah ansteht. Es liegen keine detaillierten Informationen zum 
Grundwasserflurabstand vor. 

Im Süden des Planungsgebiets erstrecken sich wassersensible Bereiche, die potenziell Aus-
wirkungen auf Nutzungen haben könnten, insbesondere bei zeitweise hoch anstehendem 
Grundwasser. Jedoch befindet sich die bauliche Planung in einem erheblichen Abstand zu 
den wassersensiblen Bereichen.  

Dem Schutzgut Wasser wird also eine geringe Bedeutung zugeordnet. Es besteht jedoch die 
Möglichkeit von Schadstoffeinträgen ins Grundwasser aufgrund des Einsatzes von Dünge- 
und Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung. Zudem kann Streu-
salz, das im Winter auf den umliegenden Straßen verteilt wird, durch Sprühnebel in das Pla-
nungsgebiet eingetragen werden. 

Das gesamte Gelände fällt Richtung Süden folglich ist bei stärkeren Regenereignissen mit 
einem Oberflächenabfluss Richtung Süden zu rechnen. Jedoch befinden sich keine empfind-
lichen Strukturen innerhalb der potenziellen Ablaufbahn. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 
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Abbildung 11: Wassersensible Bereiche in Süden (Bayernatlas 2025) 

B.2.5 Schutzgut Luft und Klima 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind seit dem Jahre 2011 ausdrücklich in § 1a Abs. 5 
BauGB verankert und sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Bei der 
Überplanung von Flächen können frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und seine Folgen festgesetzt werden. 

Aufgrund der geringen Größe des Planungsraumes ist dieser für die Kalt- und Frischluftpro-
duktion kaum von Bedeutung.  

Eine Vorbelastung besteht durch den temporären Eintrag von Staub sowie Dünge- und Pflan-
zenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung.  

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.6 Schutzgut Landschaft 

Das Gelände ist leicht geneigt (Richtung Süden). Der Höhenunterschied beträgt ca. 13 m 
(von Nord nach Süd). Der Freiraum innerhalb des Projektgebietes wird nicht durch land-
schaftliche Strukturen wie Bäume oder Hecken bereichert. Die Ackerflächen wirken ausge-
räumt. Im weiteren Süden befinden sich Waldgebiete. 

Die Umgebung des Planungsgebietes ist  überwiegend durch Wohn- oder Mischgebietsnut-
zung geprägt.   
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Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.7 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

In diesem Schutzgut werden verschiedene Aspekte zusammengefasst:  

▪ Objekte mit Bedeutung für das kulturelle Erbe,  

▪ Landwirtschaft und Forstwirtschaft,  

▪ sonstige Sachgüter (z. B. Jagd).  

Als Kulturgüter werden nach § 2 des Gesetzes zum Schutz der Kulturdenkmale (DSchG) 
denkmalgeschützte bauliche Anlagen, Grünanlagen und Wasseranlagen behandelt. Gemäß 
§ 6 DSchG sind nicht nur die Anlagen selbst geschützt, sondern auch die Umgebung bzw. 
deren Wirkungsraum stehen unter besonderen Schutz. Die land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen werden entsprechend ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung bewertet. Für 
die Untersuchungen wurden neben eigenen Beobachtungen die Daten des Landesamts für 
Denkmalpflege verwendet. 

Es gibt 2 Denkmäler (in der Abbildung unten rot markiert), die fast 200 m vom Plangebiet 
entfernt sind. Bei dem Denkmal im Norden handelt es sich um eine Siedlung aus der Urnen-
felderzeit. Bei dem südlichen handelt es sich um archäologische Befunde aus dem Mittelalter 
und der frühen Neuzeit im Bereich der evangelisch-lutherischen Kirche St. Oswald in Mäben-
berg. 

Die im Umfeld befindlichen Bodendenkmäler sind durch die vorliegende Planung nicht betrof-
fen. 
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Abbildung 12: Bodendenkmäler im weiteren Umfeld des Planungsgebiets (Bayernatlas 2025) 

B.2.8 Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

Es befinden sich weder Erholungseinrichtungen noch Wege im Geltungsbereich. Die Flächen 
werden offenkundig nur im Bereich der umlaufenden Wege oder Straßen für Spaziergänge 
genutzt.  

Der Vorhabenraum ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

B.2.9 Wechselwirkungen 

Soweit relevant sind die Wechselwirkungen bereits in den obigen Kapiteln bei den jeweiligen 
Schutzgütern im Zuge der Bewertung der jeweiligen schutzgutspezifischen Funktionen be-
schrieben.  

B.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Durchführung der Planung 

B.3.1 Wirkfaktoren 

Mit dem geplanten Vorhaben gehen während der Bau- und Betriebsphase Auswirkungen un-
terschiedlicher Art auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i einher. Gemäß 
Anlage 1 BauGB können diese direkter oder indirekter, sekundärer, kumulativer, grenzüber-
schreitender, kurz-, mittel-, langfristiger, ständiger oder vorübergehender sowie positiver oder 
negativer Art sein. 



 
 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplans 
 Gemeinde Georgensgmünd 

28/41 Begründung– Entwurf vom 11.02.2026 

Zu prüfen sind dabei unter anderem folgende Wirkungen bzw. Wirkfaktoren nach Anlage 1 
des BauGB: 

▪ Bau und Vorhandensein des geplanten Vorhabens, soweit relevant einschließlich Ab-
rissarbeiten 

▪ Nutzung natürlicher Ressourcen (insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt), wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Res-
sourcen zu berücksichtigen ist 

▪ Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

▪ Art und Menge der erzeugten Abfälle, ihre Beseitigung und Verwertung 

▪ Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z. B. durch 
Unfälle oder Katastrophen) 

▪ Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Be-
rücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme durch die mögliche Betroffenheit 
von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz oder durch die Nutzung natürlicher Ressour-
cen 

▪ Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Folgen des Klima-
wandels 

▪ eingesetzte Techniken und Stoffe 

Diese Wirkbereiche werden nachfolgend, bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter bzw. Um-
weltschutzbelange, insoweit geprüft, wie es nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-
mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 
in angemessener Weise möglich ist.  

B.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Das Bayerische Landesamt für Umwelt konkretisiert den Begriff: „Flächenverbrauch“ wie 
folgt: „Die Ressource Boden/Fläche kann (wie Energie oder Wasser) tatsächlich nicht ver-
braucht werden, sondern diese Ressourcen werden qualitativ degradiert“ (LfU 2015:84). Flä-
che kann demnach also nur „beansprucht“ werden, so dass hier nicht der „Flächenver-
brauch“, sondern die „Flächeninanspruchnahme“ behandelt wird.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche lassen sich anhand von sechs Bewertungsindi-
katoren mit fünf Bewertungsstufen beschreiben. 
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Abbildung 13: Übersicht der Indikatoren zur Bewertung des Schutzguts Fläche und des jeweils abgebildeten As-
pekts der Betroffenheit © UVP-report 35 (1): 26-33 | 2021 

Nutzungsänderungen 

Eine Fläche ist umso hochwertiger, desto mehr Nutzungsarten aus ihr entwickelt werden kön-
nen.  Durch die Planung verändert sich die Anzahl der Nutzungsmöglichkeiten für die Fläche 
ins Negative. Nach der Ausführung der Planung kann die Fläche in weniger Nutzungsarten 
wie davor umgewandelt werden, weshalb die Nutzungsänderung durch das Bauvorhaben als 
negativ für das Schutzgut Fläche zu betrachten ist. 

Neuinanspruchnahme 

Bei dem Bauvorhaben werden bis zu 20 % auf Flächen, welche aktuell mit Nutzungsarten 
der Objektartengruppe „Vegetation“ belegt sind, durchgeführt. Für die Neuinanspruchnahme 
ist das als schlecht zu bewerten. 

Dauerhaftigkeit 

Die Fläche wird dauerhaft in Anspruch genommen, da eine Rückführung in den Ursprungs-
zustand (landwirtschaftliche Nutzung) nicht vorgesehen ist. Das Vorhaben ist für das Schutz-
gut Fläche im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit und Regenerationsdauer als deutlich negativ 
zu bewerten. 

Nutzungsbeschränkte Nebenfläche 
Südlich des Plangebiets ist eine Ausgleichsfläche vorgesehen, die nicht überbaut wird, je-
doch durch das Vorhaben eine eingeschränkte Nutzung erfährt. Zudem besteht ein Gelände-
gefälle von etwa 13 m von Nord nach Süd, welches die Nutzung angrenzender Flächen be-
einflussen kann. 
 
 
Entlastungswirkung 
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Durch das Vorhaben entstehen keine nennenswerten Entlastungswirkungen. 

Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf für die vorliegenden Planung ist als Mittel stark zu bewerten, da es zu 
Neubelastungen von natürlich gewachsenem Boden in Folge von Voll- und Teilversiegelun-
gen durch Straßen, Gebäuden sowie durch Zuwege kommt. 

Ergebnis 

 
Abbildung 14: Übersicht der Bewertungsstufen zu den sechs Indikatoren für das Schutzgut Fläche, © UVP-report 
35 (1): 26-33 | 2021 

Durch die Betrachtung der fünf Bewertungskriterien ergibt sich bei dem konkreten Bauvorha-
ben für das Schutzgut Fläche eine starke Auswirkung. 

B.3.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

Bei Realisierung der Planung geht die Vegetation in den künftig überbauten Bereichen voll-
ständig verloren. Der Verlust der vorhandenen Biotope durch die Nutzung als Wohngebiet 
wird im Zuge der Kompensationsmaßnahmen auf einer externen Fläche im Süden des Plan-
gebietes ausgeglichen. 

Durch die Bebauung werden die bisherigen Habitatstrukturen zwar beseitigt, jedoch ist die 
Artenvielfalt im Gebiet derzeit gering, und die vorkommenden Arten finden in der umliegen-
den Landschaft geeignete Ersatzlebensräume. 

Bau- und betriebsbedingt kann es zum Funktionsverlust oder -beeinträchtigungen von Tier-
lebensräumen im näheren Umfeld kommen, da Lärm und optische Störeffekte auf die Fauna 
einwirken. Außerdem können Erholungssuchende sowie freilaufende oder jagende Hau-
stiere, Wildtiere in der Umgebung des Wohngebietes stören. Die Straßen- und Gebäudebe-
leuchtung kann sich auf nachtaktive Fluginsekten und Vögel auswirken, wobei aufgrund der 
geringen Artenzahl nur geringe Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
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Die geplante Durchgrünung des Wohngebietes trägt zur ökologischen Aufwertung bei und 
bewirkt eine Minderung der Eingriffe für das Schutzgut. Verschiedene anpassungsfähige Vo-
gelarten werden voraussichtlich auch in den entstehenden Hausgärten geeignete Habi-
tatstrukturen finden. Es ist davon auszugehen, dass künftig vorwiegend Kulturfolger und 
Ubiquisten auf den Flächen leben werden. 

Im Jahr 2023 wurde ebenfalls eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für das Plangebiet 
erstellt, die zu dem Ergebnis kommt, dass keine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten saP-relevanter Arten durch das Bauvorhaben besteht. 

Die Planung führt voraussichtlich zu geringen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.3.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Im Zuge der Planrealisierung wird gewachsener, belebter Boden in einem Umfang von ca. 
2.960 m² in Anspruch genommen, der in seinen Funktionen als Filter, Pflanzen- und Tierle-
bensraum, Produktionsgrundlage, für die Wasserversickerung und -verdunstung sowie die 
Klimaregulierung nicht ersetzbar ist. Mit einer Grundflächenzahl von 0,4 GRZ ist der Versie-
gelungsgrad als mittel anzusprechen. Die beanspruchten Böden sind durch die derzeitige 
Nutzung bereits anthropogen überprägt. 

Während der Bauphase kann es zu zusätzlichen Belastungen des Bodens durch Bodenver-
dichtung kommen. Durch die Versiegelung und Überformung der für die Erschließung erfor-
derlichen Verkehrsflächen und der baulich nutzbaren Flächen sind unausweichlich Leistungs-
einbußen für den Naturhaushalt gegeben. 

Werden bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen Boden- und Unter-
grundverunreinigungen angetroffen, die gesundheits-, luft- oder wassergefährdend, explosiv 
oder brennbar sind, so sind diese unverzüglich der zuständigen Unteren Abfallwirtschaftsbe-
hörde anzuzeigen.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem mittleren Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Die Neuversiegelung von bisher unversiegelter Fläche verringert die Filtermöglichkeit des 
Oberflächenwassers durch die bewachsene Bodenschicht und hat somit negative Auswirkun-
gen für das Schutzgut Wasser. Die Versiegelung der Flächen im Baugebiet führt außerdem 
zu einer geringen Reduzierung des Regenrückhaltes in der Landschaft sowie einer einge-
schränkten Versickerung und Grundwasserneubildung.  

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sieht in § 55 Abs. 2 die ortsnahe Niederschlagswasser-
beseitigung vor. Die Entwässerungskonzeption des Baugebietes berücksichtigt die Rückhal-
tung, Versickerung und oberflächige Ableitung von Niederschlagswasser in ausreichendem 
Maße. 

Entsprechend der Festsetzungen der Grünordnung ist unverschmutztes Niederschlagswas-
ser innerhalb des Planungsgebietes über die belebte Bodenschicht zu versickern, wodurch 
die Auswirkungen auf das Schutzgut reduziert werden.  



 
 

 

13. Änderung des Flächennutzungsplans 
 Gemeinde Georgensgmünd 

32/41 Begründung– Entwurf vom 11.02.2026 

Die Planung führt voraussichtlich geringen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

B.3.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima 

Über den künftig versiegelten Bereichen kommt es zu einer Erhöhung der Lufttemperatur und 
dementsprechend zu Auswirkungen auf das Mikroklima.  

Während der Bauarbeiten ist mit einer Zunahme der Luftbelastung durch Staub und den Be-
trieb von Maschinen und Fahrzeugen zu rechnen. 

Da es sich um keine für die Kalt- und Frischluftentstehung oder den Luftabfluss relevanten 
Bereiche handelt, sind weitere Beeinträchtigungen für das Schutzgut nicht zu erwarten.  

Es wurden Festsetzungen getroffen, die die ungünstigen Auswirkungen auf das Lokal- und 
Mikroklima mindern können, wie die Rückhaltung, Versickerung und oberflächige Ableitung 
von Niederschlagswasser, das Verbot von „Steingärten/Schotterflächen“ oder die Verpflich-
tung zur Verwendung von versickerungsfähigen Wegematerialien. 

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet wird ein Teilbereich des Ortsrandes von Mäbenberg bilden. Da die Bebauung 
nicht in Gebiete eingreift, die für das Landschaftserleben von wesentlicher Bedeutung sind, 
kommt es nicht zu erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut, auch wenn es durch die 
Ausweitung der bebauten Ortslage zu einer deutlichen Veränderung des Landschaftsbildes 
kommt. 

Durch Umsetzung der grünordnerischen Maßnahmen wird sichergestellt, dass das Wohnge-
biet eine angemessene und landschaftsverträgliche Ein- und Durchgrünung erfährt. 

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut.  

B.3.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgü-
ter  

Voraussichtlich werden von der Planung keine Kulturgüter oder sonstigen wertvollen Sach-
güter betroffen sein. Werden bei Erdarbeiten kultur- oder erdgeschichtliche Bodenfunde auf-
gefunden, sind diese unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege anzuzei-
gen (Art. 8 Abs. 1 BayDSchG) sowie unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 2 BayDSchG). Die 
Fortsetzung der Erdarbeiten bedarf der Genehmigung (Art 7 Abs. 1 BayDSchG).   

Risiken für das kulturelle Erbe können damit ebenfalls ausgeschlossen werden. 

Durch den Entzug von landwirtschaftlichen Nutzflächen kommt es zu erheblichen Auswirkun-
gen auf Sachgüter.  
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Die Planung führt voraussichtlich zu keinem Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Im Zuge der Erschließung und Bebauung des Geltungsbereiches können vorübergehende 
Lärm- und Immissionsbelastungen durch den Maschinen- und Geräteeinsatz bzw. durch tem-
porären, zusätzlichen Verkehr auftreten.  

Durch die Planung bedingte, als verträglich geltende Lärmemissionen werden durch den ge-
ringfügig erhöhten An- und Abfahrtsverkehr auftreten. Das vermehrte Verkehrsaufkommen 
verursacht außerdem Luftschadstoffemissionen.  

Die Planung führt voraussichtlich zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut. 

B.3.10 Wechselwirkungen 

Den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft stellt die hohe Bodenversiege-
lung dar, die sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen 
zueinander auswirkt.  

B.3.11 Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Über-
schwemmungsgebiete, Hochwassergefahrenbereiche oder Wassersensibler Bereiche. Da 
das Niederschlagswasser vor Ort versickert werden soll, entsteht keine wachsende Anfällig-
keit hinsichtlich der Gefahr von Hochwasser in Siedlungsgebieten.  

Das Gemeindegebiet gehört zu keiner Erdbebenzone2, d.h. die Anfälligkeit gegenüber 
dadurch bedingten Unfällen oder Katastrophen ist äußerst gering. 

B.3.12 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-
ter Plangebiete  

Es liegen keine Kenntnisse darüber vor, ob die Planung in Kumulierung mit benachbarten 
Vorhaben, auch hinsichtlich von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz, zu nachteiligen Um-
weltauswirkungen führen könnte.  

B.4 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nicht-Durchführung der Planung 

Würde die Planung nicht durchgeführt werden, ist die Fortführung der bisherigen Nutzungen 
am wahrscheinlichsten. Die anthropogene Nutzung der Fläche würde sich wie bisher auf die 
Schutzgüter auswirken.  

 
2 Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): Zuordnung von Orten zu Erdbebenzo-
nen. https://www.gfz-potsdam.de/DIN4149_Erdbebenzonenabfrage/ [Zugriff:06.06.2025] 
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Möglich ist außerdem eine Nutzungsaufgabe, bei der sich in den Offenlandbereichen zu-
nächst eine Ruderalflur entwickelt, die im Laufe der Zeit verbuscht und sich letztendlich bei 
anhaltender Flächenstilllegung zu einem Wald entwickelt. Die Flächen würden sich in Abhän-
gigkeit von den Einflüssen aus der Umgebung, wie beispielsweise Dünger- und Pestizidein-
träge von benachbarten Äckern, zu extensiven Biotopen entwickeln, die Lebens- und Rück-
zugsräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten darstellen würden.  

Wird die Planung nicht realisiert, müsste für das Wohngebiet ein anderer Standort gefunden 
werden. Eine Inanspruchnahme einer alternativen Fläche kann je nach Beschaffenheit des 
Alternativstandortes zu geringeren, aber auch höheren Auswirkungen auf die Landschaft und 
den Naturhaushalt führen. 

B.5 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erheblich nachteiliger Umweltauswirkun-
gen 

B.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung/Verhinderung und Verringerung 

Eine grundsätzliche Minimierung des Eingriffes erfolgt durch die Standortwahl des Baugebie-
tes im Anschluss an den bestehenden Nutzungen. Das Gebiet ist gut erschlossen. 

In der folgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, die be-
reits in den vorhergehenden Kapiteln genannt wurden, zusammengefasst.  

Tabelle 2: Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen 

Schutzgut Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Fläche ▪ sparsamer Gebrauch der Fläche  

Tiere / Pflanzen / 
biologische Vielfalt 

▪ Durchführung notwendiger Baumfällungen und Rodungen von Gehöl-
zen nur im Zeitraum von 1.10. bis 29.02. (§ 39 BNatSchG) 

▪ Durchgrünung des Baugebietes/Pflanzung von einheimischen Gehöl-
zen  

▪ Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile 

▪ Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft 

▪ naturnahe Gestaltung und Bepflanzung  

Boden ▪ Beschränkung des Versiegelungsgrades auf ein Minimum 

▪ Vermeidung von Bodenkontaminationen und nicht standortgerechter 
Bodenveränderungen 

▪ Schutz vor Erosion und Bodenverdichtung  

▪ hoher Anteil hochwertiger Grünflächen und Durchgrünung mit standort-
gerechten Gehölzen 

▪ Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

Wasser ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

▪ größtmögliche Niederschlagsversickerung/ Verwendung versickerungs-
fähiger Beläge 

Luft / Klima ▪ geringstmögliche Versiegelung von Flächen 

Landschaft ▪ Eingrünung und Durchgrünung der Baugebietes  
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Schutzgut Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Kultur- / Sachgüter ▪ Einstellen der Erdarbeiten bei Auffinden kultur- oder erdgeschichtlicher 
Bodenfunde (Art 7. und 8 BayDSchG) 

Mensch und  
seine Gesundheit / 
Bevölkerung  

▪ Eingrünung und Durchgrünung des Planungsgebiets 

B.6 Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

Die Ermittlung des Eingriffs sowie dazugehörige naturschutzfachliche Ausgleichsberechnung 
ist der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

B.7 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Die Anordnung der baulichen Anlagen und Erschließungsflächen erfolgt zum einen aufgrund 
ökonomischer Gesichtspunkte, zum anderen soll das Areal eine möglichst hohe Aufenthalts-
qualität bieten. Die Erschließung wurde zudem möglichst flächenschonend vorgesehen. 
Sämtliche Parkplätze, Zufahrtswege, Zugänge usw. werden mit einer wassergebundenen 
Oberfläche (keine Versiegelung, alles wasserdurchlässig) ausgestattet. Die übrigen Flächen 
werden begrünt. Südlich des Plangebietes des Bebauungsplans werden Ausgleichsflächen 
geschaffen. 

Die betroffene Fläche weist aufgrund ihrer vorwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung eine 
geringe ökologische Wertigkeit auf. 

Die Ausweisung der Planung andernorts könnte zu erheblicheren oder weniger erheblichen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter führen. 

B.8 Zusätzliche Angaben 

B.8.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Prüffaktoren für die Schutzgüter.  

Tabelle 3: Prüffaktoren für die Schutzgüter 

Schutzgut zu prüfende Inhalte 

Fläche ▪ Umfang der Inanspruchnahme bisher unversiegelter Flächen 

Tiere / Pflanzen / biolo-
gische Vielfalt 

▪ Vorkommen und Betroffenheit von geschützten Tier- und Pflanzen-
arten,  

▪ Biotopen/ Lebensraumtypen und deren Beeinträchtigung  

Boden 

▪ Bodenart und -typ, Vorhandensein seltener, schützenswerter Bö-
den 

▪ Bodenaufbau und -eigenschaften, Betroffenheit von Bodenfunktio-
nen und Bodenbildungsprozessen 

▪ Baugrundeignung 

▪ Versiegelungsgrad 

▪ Vorhandensein von Altlasten 
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Schutzgut zu prüfende Inhalte 

▪ Verdichtung und Erosion, Schadstoffeinträge 

Wasser 

▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Fließ- und Stillgewässern 

▪ Flurabstand zum Grundwasser 

▪ Einflüsse auf Grundwasserneubildung  

▪ Schadstoffeinträge 

Luft / Klima 

▪ Emissionen, Luftqualität 

▪ Frischluftzufuhr und -transport,  

▪ Kaltluftproduktion und -transport 

▪ Einflüsse auf Mikroklima 

Landschaft 
▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,  

▪ Betroffenheit von für das Landschaftserleben bedeutsamen Flä-
chen/ Strukturen 

Kultur- / Sachgüter ▪ Vorhandensein und Betroffenheit von Kultur- und Sachgütern 

Mensch und  
seine Gesundheit / Be-
völkerung  

▪ Lärm- und Geruchsemissionen 

▪ Betroffenheit von für die menschliche Gesundheit relevanten Belan-
gen 

▪ Betroffenheit von Wegen und Infrastruktur 

B.8.2 Schwierigkeiten bei Zusammenstellung der Angaben 

Zu den geologischen und hydrologischen Gegebenheiten liegen keine detaillierten Informati-
onen vor. 

B.8.3 Geplante Maßnahmen der Überwachung (Monitoring) 

Es ist Aufgabe der Gemeinde Georgensgmünd, die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung des Bebauungsplanes eintreten, zu überwachen, um insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist auch 
die Durchführung von Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach 
§ 1a Absatz 3 Satz 4. 

Die Ausführung bzw. Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-
men sollte von der Gemeinde Georgensgmünd erstmalig ein Jahr nach Inkrafttreten des Be-
bauungsplans bzw. Anlage der Gebäude bzw. Einrichtungen geprüft werden.  

B.8.4 Referenzliste mit Quellen 

Für die verbal argumentative Darstellung der Umweltauswirkungen wurden die in der nach-
folgenden Übersicht aufgeführten Quellen als Daten- und Informationsgrundlage verwendet:  
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Tabelle 4: Quellenliste der Daten- und Informationsgrundlagen 

Umweltbelang Quelle 

Tiere, Pflanzen,  
biologische Vielfalt 

▪ Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
(LDBV) BayernAtlas. Thema Umwelt und Naturgefahren. https://atlas.bay-
ern.de/ [Zugriff: 06.05.25] 

▪ Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz: FIN-Web (Online Vie-
wer). http://fisnat.bayern.de/finweb/ [Zugriff: 06.05.25]  

▪ Ortseinsicht am 31.01.25 

Boden 
▪ Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): UmweltAtlas Bayern. Thema 

Boden. https://www.umweltatlas.bayern.de [Zugriff: 06.05.25] 

▪ Ortseinsicht am 31.01.25 

Wasser  
▪ LDBV : BayernAtlas. Thema Umwelt und Naturgefahren. https://atlas.bay-

ern.de [Zugriff: 06.05.25] 

Luft / Klima  
▪ Ortseinsicht am 31.01.25 

▪ Bay. Staatsregierung, Bay. Klimainformationssystem: https://klimainfor-
mationssystem.bayern.de/klimatool [Zugriff: 06.05.25] 

Mensch und seine  
Gesundheit 

▪ Ortseinsicht am 31.01.25 

▪ LDBV : BayernAtlas. Thema Sport und Freizeit. https://atlas.bayern.de 
[Zugriff: 06.05.25] 

▪ LfU: UmweltAtlas Bayern. Thema Lärm. https://www.umweltatlas.bay-
ern.de [Zugriff: 06.05.25]   

Landschaft 
▪ Ortseinsicht am 31.01.25 

▪ LDBV : BayernAtlas. Thema Umwelt und Naturgefahren. https://atlas.bay-
ern.de [Zugriff: 06.05.25] 

Kultur- und  
sonstige Sachgüter 

▪ LDBV : BayernAtlas. Thema Planen und Bauen/Denkmaldaten https://at-
las.bayern.de [Zugriff: 06.05.25] 

sonstige Quellen 

▪ LDBV:  Energie-Atlas Bayern. https://www.karten.energieatlas.bayern.de  
[Zugriff: 06.05.25] 

▪ Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geoforschungszentrum (o.J.): 
Zuordnung von Orten zu Erdbebenzonen. https://ebz.gfz-potsdam.de/ 
[Zugriff: 06.05.25] 

B.9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren zum Bebauungs-
plans Nr. 2 „Im Weinhölzel“ der Gemeinde Georgensgmünd beschreibt und bewertet gemäß 
§§ 2, 2a BauGB den aktuellen Umweltzustand des Planungsgebietes sowie die möglichen 
Umweltauswirkungen des Vorhabens. Der Umweltbericht informiert die Öffentlichkeit hier-
über und soll den betroffenen Bürgern eine Beurteilung ermöglichen, ob und in welchem Um-
fang sie von den Umweltauswirkungen der Planung betroffen sein können. 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind als gering bis mittel einzustufen. Die 
größte Belastung ergibt sich durch die teilweise Versiegelung der Fläche infolge der bauli-
chen Nutzung. Sie beeinflusst den Naturhaushalt, insbesondere das Schutzgut Boden und 
das Lokalklima. Aufgrund der bisherigen vorwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung und der 
bereits bestehenden anthropogenen Vorbelastungen ist die Eingriffsintensität jedoch be-
grenzt. 

http://fisnat.bayern.de/finweb/
https://www.umweltatlas.bayern.de/
https://atlas.bayern.de/
https://atlas.bayern.de/
https://atlas.bayern.de/
https://atlas.bayern.de/
https://www.karten.energieatlas.bayern.de/
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Die vorhandene Vegetation auf dem Gelände ist artenarm. Strukturreiche Lebensräume sind 
kaum vorhanden. Negative Auswirkungen auf besonders geschützte Arten oder bedeutende 
Biotope sind daher nicht zu erwarten. Die Umgebung bietet für anpassungsfähige Arten aus-
reichende Ausweichmöglichkeiten. 

Der südliche Teil des Planungsgebietes weist eine Geländegefälle Richtung Süden von etwa 
13 m Höhenunterschied auf. Dort ist eine interne Ausgleichsfläche mit Begrünungsmaßnah-
men und Baumpflanzungen vorgesehen. 

Die vorhandenen Böden sind durch die bisherige landwirtschaftliche Nutzung sowie andere 
Nutzungen bereits anthropogen überprägt. Mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 ist der 
Versiegelungsgrad als mittel einzustufen. Insgesamt nimmt der Versiegelungsgrad im Plan-
gebiet deutlich zu, wobei die erforderlichen Erdbewegungen als gering einzustufen sind. Das 
Schutzgut Wasser ist nicht erheblich betroffen, da keine direkten Eingriffe in wasserführende 
Schichten erfolgen und die Oberflächenversickerung durch wasserdurchlässige Beläge teil-
weise erhalten bleibt. Die neu geschaffenen Pflanzungen sowie die Entwicklung der vorge-
sehenen Ausgleichsfläche im Süden des Plangebiets, ergänzt durch weitere Begrünungs-
maßnahmen, können die ungünstigen Auswirkungen der Errichtung des Wohngebiets auf die 
einzelnen Schutzgüter weitgehend ausgleichen. 

Im Jahr 2023 wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für das Plangebiet erstellt, 
die zu dem Ergebnis kommt, dass keine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
saP-relevanter Arten durch das Bauvorhaben besteht. 

Es entsteht im Vergleich zur derzeitigen Nutzung ein ausgleichspflichtiger Eingriff in Natur 
und Landschaft entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dieser Kompen-
sationsbedarf wird durch ein angepasstes Maßnahmenkonzept innerhalb des Bebauungs-
planverfahrens ausgeglichen.    
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C Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) 

▪ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 
2025  I Nr. 189) 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 
25.07.2025 (GVBl. S. 254) 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung vom 23.02.2011 (GVBl. 
S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 25.07.2025 
(GVBl. S. 254) 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 
durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10. 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

▪ Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 
09.12.2024 (GVBl. S. 573)  

Bayerisches Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) in der in der Bayerischen Rechtssamm-
lung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 
13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) 
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Abs. Absatz 
AELF Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Art. Artikel 
BayKompV Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 
BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz 
BE-Fläche Baustelleneinrichtungsfläche 
BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
BP Bebauungsplan 
CO2 Kohlendioxid 
dB(A) bewerteter Schalldruckpegel 
DIN Deutsche Institut für Normung 
FFH Fauna-Flora-Habitat 
Fl.-Nr. Flurstücksnummer 
GOK Gelände-Oberkante 
ha Hektar 
Hz Hertz = Schwingung pro Sekunde 
i.V.m in Verbindung mit 
kF-Werte Durchlässigkeitsbeiwert 
KSG Bundes-Klimaschutzgesetz 
LAGA Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
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UBA Umweltbundesamt 
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UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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